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LEHRERKOLLEGIUM 
 

Beschluss Nr. 11 vom 18.10.2023 

 

Gegenstand: Bewertung der Schülerinnen und Schüler des SSP Schlanders 

 

Am 18.10.2023 hat sich das Lehrerkollegium des Schulsprengels Schlanders aufgrund einer formellen 

Einladung des Schuldirektors um 14.30 Uhr in der Mittelschule „Dr. Fritz Ebner“ Schlanders zu einer 

Sitzung eingefunden. 

 

Anwesende Mitglieder  87 Lehrpersonen 

       1 Mitarbeiterin für Integration 

       1 sozialpädagogische Fachkraft 

Vorsitzender    Direktor Lukas Trafojer 

Schriftführer  Roman Perkmann 

 

Nach Einsichtnahme  

 

• in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1168 vom 31.10.2017 (abgeändert mit Beschluss Nr. 621 

vom 25.08.2020) in geltender Fassung; 

• in das Rundschreiben Nr. 36/2017 der Deutschen Bildungsdirektion; 

• in den Beschluss der Landesregierung vom 25. August 2020, Nr. 621 (Änderung des Beschlusses vom 

31. Oktober 2017, Nr. 1168); 

• in das Rundschreiben der deutschen Bildungsdirektion Nr. 41/2020 (Abänderung der Beschlüsse zur 

Bewertung der Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe und in der Oberschule); 

• in das Rundschreiben der deutschen Bildungsdirektion Nr. 48/2020 (Bewertung in beschreibender 

Form in der Grundschule); 

• in die Mitteilung der Bildungsdirektion vom 01.12.2020 (Bewertung in beschreibender Form – 

Formulierungshilfen); 

• in das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Kindergarten und Unterstufe); 

• in das Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000 (Autonomie der Schulen); 

• in das Landesgesetz Nr. 20 vom 18.10.1995 (Mitbestimmungsgremien der Schulen); 

• in den Einheitstext des Landeskollektivvertrages 23.04.2003 für das Lehrpersonal und die 

Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschule; 

 

beschließt das Lehrerkollegium 

einstimmig 

 

die beiliegenden Kriterien und Modalitäten für die Bewertung der Schülerinnen und Schüler, welche einen 

wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen. 
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Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

 

Der Schriftführer des Lehrerkollegiums Der Vorsitzende des Lehrerkollegiums 

  

Roman Perkmann 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)                                

Lukas Trafojer 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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